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Name des/der Antragsteller*in

RechtSSchutzantRag

Mitglied des Landesverbandes seit (als Eintrittsalter gilt die Bestätigung der Mitgliedschaft)

Journalistische Tätigkeit des/der Antragsteller*in

Arbeitgeber*in/Auftraggeber*in

Darstelllung des Sachverhaltes



haben Sie bereits Maßnahmen in der angelegenheit von sich aus ergriffen?

                   Ja, welche

                   Nein

haben Sie bereits einen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin beauftragt?

                   Ja, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

                   Nein

haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?

                   Ja                                            Name, Anschrift, Versicherungs-Nr.

                   Nein

Waren Sie vorher Mitglied eines anderen Landesverbandes im DJV?

                   Ja                                            seit Dauer

                   Nein

Hiermit beantrage ich Rechtsschutz beim DJV-Landesverband Baden-Württemberg. Ich bevollmächtige den Landesverband,
in dieser Angelegenheit meine Rechtsschutzversicherung zu kontaktieren. Mir ist die DJV-Rechtschutzordnung bekannt, mit
meiner Unterschrift erkenne ich sie als verbindlich an.

(Ort, Datum)                                            (Unterschrift)

Bitte fügen Sie dem antrag die für die Bewertung der Sach- und Rechtslage erforderlichen unterlagen in Kopie bei.
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hinweis: Voraussetzung für die gewährung von Rechtsschutz außerhalb der Rechtsberatung ist nach § 2 abs. 4 der
Rechtsschutzordnung des DJV, dass das antragstellende Mitglied noch keine Rechtsvertretung beauftragt und sein
Recht noch nicht von sich aus auf andere Weise mit erheblichen Mitteln verfolgt hat und dass der Streitfall nach
Beginn der Mitgliedschaft im DJV eingetreten ist.

RechtSSchutzantRag
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